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zur Festlegung der Grenzen und zur Abrundung des im Zusammenhang STADT HA.SJACH
bebauten Ortsteils „Schnellingen“ im Bereich des~

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom
8.12.1986 (BGBI. IS.2253) zuletzt geandert durch Gesetzv. 30. Juli 1996 (BGBI. 1. S. 1189)
i.V. mit § 4 Gemeindeordnung für B.W. (GemO) in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBI. 5. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.1995 (GBI. 1996, S. 29) hat der Gemeinderat der Stadt
Haslach i.K. am 23.9.97 folgende Satzung beschlossen:

Gegenstand

Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles „Schnellingen“ im Bereich Silberbergweg
werden festgelegt.

Abrundung

Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil „Schnellingen“ wird im Bereich des Silberbergweges durch
folgende Außenbereichsgrundstücke abgerundet:

Teile von Flst.Nr. 2001, 2060 und 2061

Räumlicher Geltungsbereich

Die Grenzen des abgerundeten im Zusammenhang bebauten Ortsteiles „Schnellingen“ im Bereich
des Silberbergweges sind im Lageplan vom 9. Juli 1996 dargestellt. Dieser ist Bestandteil der
Satzung.

Zulässigkeit von Vorhaben

Vorhaben im Sinne von § 2 Abs. 2 dieser Satzung sind nur zulässig, wenn sie sich hinsichtlich des
Maßes der baulichen Nutzung, der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll und der Bauweise
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist.

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 12 BafGB in Kraft.
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